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§ 1 Einleitung 

I. Themenbegrenzung 

Das "juristische Labyrinth") des Rechtsschutzes gegen strafprozessuale 
Grundrechtseingriffe im Ermittlungsverfahren wird seit langem sowohl von 
Praktikern2 als auch von Dogmatikern3 als unbefriedigend empfunden. Ein ein-
schlägiger Referentenentwurf des BMJ aus dem Jahre 1981, der eine Neuord-
nung dieses Rechtsschutzes vorsah, blieb im Entwurfsstadium stecken 4. An-
gesichts der vom Gesetzgeber gegenwärtig offenbar als dringlicher empfun-
denen Probleme - Bekämpfung der organisierten Kriminalität, Entlastung der 
Strafrechtspflege - ist mit einer entsprechenden Reform in absehbarer Zeit nicht 
zu rechnen5. Gefordert sind daher weiterhin Rechtsprechung und Lehre, im 
Rahmen des de lege lata Möglichen einen erträglichen Rechtszustand zu schaf-
fen. Trotz zahlreicher einschlägiger Bemühungen vor allem von Seiten des 
Schrifttums6 ist es aber bisher nicht gelungen, einen in dogmatischer wie prag-
matischer Hinsicht zufriedenstelIenden Weg aus dem "Labyrinth" zu weisen. 
Auch die vorliegende Arbeit tritt nicht mit dem Anspruch an, den erlösenden 
"Ariadnefaden" zu finden, denn - damit wird nichts vorweggenommen - eine 
wirklich befriedigende Lösung der Rechtsschutzproblematik im Ermittlungs-
verfahren kann letztlich nur der Gesetzgeber schaffen. Gleichwohl soll im 
folgenden der Versuch unternommen werden, zumindest für einige Teilberei-
che der Problematik sachgerechte und dogmatisch tragfähige Lösungen zu er-
arbeiten. Da es sich bei dem Rechtsschutz im Ermittlungsverfahren aber nicht 
nur um ein äußerst strittiges, sondern auch um ein außerordentlich weites Feld 

1 Schnarr, NStZ 1991, 209, 215. 
2 Vgl. nur MaleklRüping, Rn. 65: "diffus und unbefriedigend, weitgehend noch im Fluß". 
3 Vgl. nur Amelung, ZRP 1991, 143, 147: "noch immer unbewältigtes Wirrwarr". 
4 Vgl. zu diesem Entwurf Rieß, ZRP 1981, 101 ff. Zur Kritik des Entwurfes Lisken, ZRP 1981, 

235 f.; Franzheim, DRiZ 1981, 300 f.; Dürr und Lisken, DRiZ 1981, 387 f.; Dellmans, DRiZ 1981, 
176. 

5 Diese Sicht teilt jüngst Geppert, DRiZ 1992,405,413. 
6 Immer noch grundlegend: Amelung, Rechtsschutz gegen strafprozessuale Grundrechtsein-

griffe, 1976. 
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handelt, ist es nötig, thematische Eingrenzungen vorzunehmen. Folgende 
Problemkreise des Rechtsschutzes im Ermittlungsverfahren sollen daher in der 
anschließenden Darstellung außer Betracht bleiben: 

Unberücksichtigt bleibt zunächst der Rechtsschutz gegen strafprozessuale 
Grundrechtseingriffe des Ermittlungsrichters. Hier steht mit der Beschwerde 
ein umfassender und zugleich relativ detailliert geregelter Rechtsbehelf zur 
Verfügung. Problematisch ist in diesem Zusammenhang im wesentlichen nur 
die Frage, ob die Beschwerde auch gegen erledigte Anordnungen des Ermitt-
lungsrichters zulässig ist. Da diese Frage jüngst von Köster einer umfangrei-
chen Untersuchung7 unterzogen wurde, und da die von ihm gefundene Anwort 
in den entscheidenden Punkten Zustimmung verdient, erscheint es gerecht-
fertigt, dieses Problem hier nicht erneut aufzurollen. 

Weiterhin außer Betracht bleiben soll die in Einzelfällen problematische Ab-
grenzung des VerwaItungsrechtswegs (§ 40 VwGO) von dem durch § 23 
EGGVG eröffneten Rechtsweg zu den Oberlandesgerichten. Hier besteht Ei-
nigkeit darüber, daß sich die Frage der jeweiligen Zuständigkeit alleine danach 
bestimmt, ob es sich bei der betreffenden staatlichen Maßnahme um eine sol-
che der Strafrechtspflege handelt oder nicht, wobei nach allgemeiner Ansicht 
eine funktionale Betrachtungsweise anzustellen ist8. Strittig ist in diesem 
Zusammenhang vor allem der Rechtsweg zur Anfechtung von Sperrerklärun-
gen gern. § 96 StPO und zur Anfechtung staatsanwaltschaftlicher Presseerklä-
rungen. Daß ein gewisser Bezug zur Strafrechtspflege in beiden Fällen vorhan-
den ist, wird von niemandem bestritten. Wie stark dieser Bezug allerdings sein 
muß, um den Rechtsweg nach § 23 EGGVG zu eröffnen, ist eine Frage, über 
die man trefflich streiten kann, ohne daß sich eine eindeutige Zuordnung vor-
nehmen läßt. Vorliegend soll dieser Streit nicht thematisiert werden 9. 

Schließlich bleiben ausgeklammert Probleme des Klageerzwingungsverfah-
rens, der Anfechtbarkeit einer das öffentliche Interesse gern. §§ 232 StGB, 376 
StPO bejahenden staatsanwaltschaftlichen Entscheidung, des Rechtsschutzes 

7 Köster, Der Rechtsschutz gegen die vom Ermittlungsrichter angeordneten und erledigten straf-
prozessualen Grundrechtseingriffe, [992. 

8 Vgl. nur BVerwGE 47,255 ff.; VG München NStZ 1991, 452. 
9 Nach Ansicht des BVerwG muß es sich um eine "spezifische" Maßnahme auf dem Gebiet der 

Strafrechtspflege handeln, während nach anderer Ansicht ein "unmitte[barer" Zusammenhang aus-
reichen soll (vgl. BVerwGE 69,192, [95 einerseits, VG München NStZ 1991,452, andererseits). 
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gegen Maßnahmen nach §§ 153 StPO sowie des Rechtschutzes gegen die Ver-
sagung von Akteneinsicht lO• 

Zentrales Thema der Arbeit soll der Rechtsschutz gegen solche von Staatsan-
waltschaft oder Polizei angeordneten strafprozessualen Ermittlungsmaßnahmen 
sein, die im Strafprozeßrecht als "Zwangsmaßnahmen" oder "Grundrechts-
eingriffe" bezeichnet werden. Damit ist ein terminologischer Streit ange-
sprochen, den es vorweg zu klären gilt: 

11. Terminologie: Zwangsmaßnahme - GrundrechtseingrifT 

1. Meinungsstreit in der StrafprozeßrechtswissenschaJt 

Prozeßhandlungen, mit denen zum Zwecke der Strafverfolgung gegen oder 
ohne den Willen des Betroffenen in dessen Individualrechte eingegriffen wird, 
werden herkömmlicherweise als Zwangsmaßnahmen oder Zwangsmittel be-
zeichnet 11. Gegen diesen Sprachgebrauch hat sich namentlich Amelung ge-
wandt, der als Alternative den Terminus "Grundrechtseingriff' vorschlägt 12. 

Amelung hält der Bezeichnung "Zwangsmaßnahme" entgegen, daß sie zum ei-
nen irreführend sei, weil sie auch Maßnahmen umfasse, bei denen Zwang im 
Sinne einer physisch wirkenden Beinträchtigung gar nicht ausgeübt werde (wie 
etwa bei der Fernmeldeüberwachung), und daß sie zum anderen dazu verleite, 
den Zwang für das Entscheidende zu halten und rechtsstaatliche Grundsätze, 
die bei allen Grundrechtseingriffen gälten, bei strafprozessualen Grund-
rechtseingriffen ohne Zwangswirkung einzuschränken 13. Amelungs Ter-
minologie, die sich im strafprozessualen Schrifttum bisher nicht allgemein hat 
durchsetzen könnenl4, ist widersprochen worden. Insbesondere Schroeder mo-

10 Vg!. zu diesen Problemkreisen jüngst Feiter, Die Bedeutung des Rechtsschutzes nach den §§ 
23 ff. EGGVG für den Bereich der Strafrechtspflege, 1992. 

11 V g!. KJM, Vor § 94, Rn. 1; Eb. Schrnidt, Lehrkommentar I, Rn. 31; Peters, Lehrbuch, § 46. 
12 Amelung, Rechtsschutz, S. 14 ff.; ders., JZ 1987,737. 
13 Amelung, Rechtsschutz, S. 15 f. 
14 Amelungs Terminologie folgen: Roxin, Lehrbuch, § 29; Rudolphi in: SK-StPO, Vor § 94, Rn. 
ff.; Kühne, Rn. 163; Benfer, Grundrechtseingriffe, passim; Aulehner, BayVB!. 1988, 709; 

Ellersiek, S. 48, Fn. 33; Köster, S. 17 f. Den Begriff Zwangsmaßnahme verwenden hingegen neben 
den bereits in Fn. 11 genannten Schlüchter, Rn. 165; G. Schäfer in: LR, Vor § 94, Rn. 1 und § 98, 
Rn. 49; K. Schäfer in: LR, Ein!. 10/10; ders. in: LR, § 23 EGGVG, Rn. 62; RieB in: LR, Vor § 158, 
Rn. 49; Labe, passim; RieBlThym, GA 1981, 189 ff.; Fezer 1,81152; ders., Jura 1982, 18 ff; König, 
passim. 
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